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Die Verhandlungen vor den Gerichten sind öffentlich.
Bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der Sittlichkeit kann die Öffentlichkeit durch Gerichts
beschluß ausgeschlossen werden.

Kein Bürger darf seinen gesetzlichen Richtern entzogen 
werden. Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Gerichte für 
besondere Sachgebiete können vom Gesetzgeber nur er
richtet werden, wenn sie für im voraus und allgemein 
bezeichnete Personengruppen oder Streitgegenstände zu
ständig sein sollen.

Strafen dürfen nur verhängt werden, wenn sie zur Zeit der 
Tat gesetzlich angedroht sind.
Kein Strafgesetz hat rückwirkende Kraft.
Ausgenommen sind Maßnahmen und die Anwendung von 
Bestimmungen, die zur Überwindung des Nazismus, des 
Faschismus und des Militarismus getroffen werden oder die 
zur Ahndung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit not
wendig sind.

Bei vorläufigen Festnahmen, Hausdurchsuchungen sowie 
Beschlagnahmen im Ermittlungsverfahren ist die richter
liche Bestätigung unverzüglich einzuholen.
Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsent
ziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Verhaftete 
sind spätestens am Tage nach dem Ergreifen dem Richter 
vorzuführen. Wird von ihm die Untersuchungshaft angeord
net, so hat er in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob 
ihre Fortdauer gerechtfertigt ist.
Der Grund der Verhaftung ist dem Festgenommenen bei 
der ersten richterlichen Vernehmung zu eröffnen und auf 
seinen Wunsch einer von ihm benannten Person innerhalb 
weiterer 24 Stunden mitzuteilen.

Der Strafvollzug beruht auf dem Gedanken der Erziehung 
der Besserungsfähigen durch gemeinsame produktive Arbeit.


